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Antrag Drucksache Nr.: 00950/2023  Fraktion Unabhängige Bürger 
Betreff: Errichtung eines Kleinfeld-Kunstrasen-Platzes in Schwerin Neumühle durch Inan-
spruchnahme einer Sonderbedarfszuweisung nach § 25 Finanzausgleichsgesetz M-V 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung spricht sich dafür aus, der Landeshauptstadt Schwerin zusätzlich bereitgestellte 
Investitionsmittel gemäß § 25 Finanzausgleichsgesetz M-V (SBZFöRL M-V) aus dem SBZ-
Programmteil „Solidaritätspauschale für Investitionen in Kommunen mit Erstaufnahmeeinrichtungen 
und Gemeinschaftsunterkünften“ zur Errichtung eines Kleinfeld-Kunstrasen-Platzes in Schwerin 
Neumühle zu verwenden. 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, unter Wahrung der Fristen hierfür beim Land  
M-V einen Antrag auf Sonderbedarfszuweisung zu stellen und soweit erforderlich dem 
Innenministerium einen Nachtragshaushalt vorzulegen. 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, Gespräche mit dem Landessportbund mit dem Ziel zu führen, 
etwaige Fördermittel für die Errichtung eines Kleinfeld-Kunstrasen-Platzes zu generieren. 
 
Aufgrund des vorstehenden Beschlussvorschlags nimmt die Verwaltung hierzu Stellung: 

1. Rechtliche Bewertung (u.a. Prüfung der Zulässigkeit; ggf. Abweichung von bisherigen 
Beschlüssen der Stadtvertretung) 

Aufgabenbereich: Eigener Wirkungskreis      

      
 
2. Prüfung der finanziellen Auswirkungen 

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe (neu) 

Ein zusätzliches Fußballkleinfeld steht nicht im Einklang mit dem wissenschaftlich ermittelten Bedarf an 
so genannten Anlageneinheiten (AE) Sportfreiflächen. Hierzu wird auf die Ausführungen der 
Informationsvorlage 00925/2023 - Neubau Kleinspielfeld für den Neumühler SV als Ergebnis der von 
der Stadtvertretung beauftragten Bedarfsprüfung (DS 00812/2023) verwiesen. 

 

Darüber hinaus hat der Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung mündlich über einen 
Verwaltungsfehler im Informationsschreiben zu den zur Verfügung stehenden Mitteln für die 
Landeshauptstadt Schwerin informiert. Demnach steht lediglich 1 Mio. Euro für Schwerin zur 
Verfügung. 

Kostendeckungsvorschlag entsprechend § 31 (2) S. 2 KV: Im Antrag enthalten. 
 
Einschätzung zu voraussichtlich entstehenden Kosten (Sachkosten, Personalkosten): 

      
 
3. Empfehlung zum weiteren Verfahren 

Es wird empfohlen:  
 
Zur Umsetzung der Intention des Beschlusses wäre die Umwandlung des Rasenplatzes in einen 
Kunstrasenplatz zielführender. Hierfür wären notwendige technische Einrichtungen (Ballfangzaun, 
Flutlicht) bereits ganz oder teilweise vorhanden. Eine fiktive Belegung eines Kunstrasenplatzes mit 
allen Teams des NSV ist problemlos möglich.  



Die entsprechenden Mittel werden in den nächsten Haushaltsplan verbindlich aufgenommen. Hierzu 
kommt der Doppelhaushalt 2025/2026 oder ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 in Betracht. 
 
Für die Verwendung der Sonderbedarfszuweisung wird folgende Beschlussfassung empfohlen: 
 
1. Für den erforderlichen Eigenanteil zur Erneuerung der Videoüberwachung am Marienplatz werden 
 bis zu 150.000 Euro eingesetzt. 
2. Weitere bis zu 150.000 Euro werden für Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten an der 
 "Alten Post" am Berliner Platz eingesetzt, um die Arbeit der Akteure vor Ort zu unterstützen. 
3. Bis zu 800.000 Euro werden für die Errichtung zusätzlicher öffentlicher Toiletten eingesetzt. 
 
Für die Maßnahmen zu 1. und zu 2. könnte jeweils ein Betrag von 100.000 Euro auskömmlich sein. Die 
jeweils darüber hinausgehenden Beträge mindern die verfügbaren Mittel für die Errichtung neuer 
öffentlicher Toiletten. Für den Punkt 3. stehen dennoch mindestens 700.000 Euro zur Verfügung. 
 
 
 
 
Dr. Rico Badenschier 


